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Dezernat I – Bauen, Wirtschaft und Umwelt  
 
 
 

Postanschrift: 
PF 10 01 45 • 16501 Oranienburg 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Nachtrag zur Stellungnahme vom 23.11.2018 
 
Bebauungsplan GML Nr. 32 „Neugestaltung Sportplatz Zühlsdorf“, 
Ortsteil Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land,  
Vorentwurf mit Stand 10-2018 
 
 
 
Der Landkreis Oberhavel wurde durch Sie mit Schreiben vom 18.10.2018 aufgefordert, zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes GML Nr. 32 „Neugestaltung Sportplatz Zühlsdorf“ der Gemeinde 
Mühlenbecker Land als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB Stellung zu 
nehmen.  
 
Von Seiten des Landkreises Oberhavel wurde zum Vorentwurf des Bebauungsplanes GML Nr. 32 
der Gemeinde Mühlenbecker Land eine Stellungnahme mit Schreiben vom 23.11.2018 
abgegeben. Nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme des Fachbereiches Umwelt zum 
Vorentwurf. Ich bitte Sie, diese im Rahmen der kommunalen Planungshoheit in die erforderliche 
Abwägung mit einzubeziehen. 
 
 
 
1. Belange des Fachdienstes Wasserwirtschaft 
 
1.1 Weiterführende Hinweise 

 
1.1.1 Allgemein 
 
Das Plangebiet  befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 
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Die wasserrechtlichen Anforderungen und Bestimmungen des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) und des Brandenburgischen Wasser-
gesetzes (BbgWG) sind zu beachten und einzuhalten. 
 
Voraussetzung für die Niederschlagsversickerung ist versickerungsfähiger Boden und ein 
Mindestabstand von 1,00 m zwischen Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren 
höchsten Grundwasserstand. 
 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die untere Wasserbehörde, wenn 
erforderlich, erneut zu beteiligen. 
 
Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass das Grund- und das Oberflächenwasser 
nicht verunreinigt und gefährdet werden. 
 
 
 

2. Belange des Fachdienstes Landwirtschaft und Naturschutz 
 
2.1 Weiterführende Hinweise 

 
2.1.1 Landwirtschaft 

 
Die vom Bereich Landwirtschaft zu vertretenden Belange werden durch die Planung nicht 
berührt. 
 
 
2.1.2 Naturschutz 

 
Schutzgebiete: 
Das Vorhabengebiet unterliegt keinem naturschutzrechtlichen Gebietsschutzstatus. 
Auswirkungen auf die umliegenden  Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) sind nach 
derzeitigem Sach- und Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
Die sich südlich an das Plangebiet anschließende Kiefern-Forstfläche befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet "Westbarnim". Sollte für diese Fläche als Maßnahme zum 
Ausgleich für die Inanspruchnahme von Wald gemäß Landeswaldgesetz eine ökologische 
Aufwertung (Unterpflanzung) vorgesehen werden, sind sowohl hinsichtlich der Artenauswahl 
als auch hinsichtlich der praktischen Umsetzung die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung 
zu berücksichtigen. Das konkrete Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Biotopschutz: 
Der Vorentwurf enthält bereits Angaben zu den im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen. 
Mit den vorliegenden Unterlagen wird plausibel dargelegt, dass gesetzlich geschützte 
Biotope im Plangebiet nicht vorkommen. 
 
Artenschutz: 
Entsprechend des Fachbeitrags Artenschutz mit Stand Oktober 2018 enthält das Plangebiet 
nachweislich Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Arten, namentlich von 
Vertretern der Avifauna (Gesamtheit aller in der Region vorkommenden Vogelarten). 
Weiterhin kann, trotz nicht erbrachter Nachweise im Untersuchungsjahr 2018, das zukünftige 
Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen nicht ausge-
schlossen werden. Die im Fachbeitrag aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen sind 
geeignet, Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes zu überwinden.  
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Im Vorhabengebiet befinden sich Flächen mit Habitateignung für Zauneidechse und 
Waldameisen (Formica spp.). Trotz Negativnachweis (Zauneidechse) und nicht erfolgreicher 
Ansiedlung (Rote Waldameise) im Jahr 2018 ist eine zukünftige Besiedlung durch diese 
Arten möglich. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des besonderen Artenschutzes ist 
vor Umsetzung des Vorhabens ein erneutes Absuchen des Vorhabengebietes durch 
qualifiziertes Personal empfehlenswert. Sollten Positivnachweise vorliegen, sind ggf. 
eintretende Verstöße gegen den § 44 BNatSchG durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden. Diese sind der unteren Naturschutzbehörde (uNB) in einem entsprechenden 
artenschutzrechtlichen Maßnahmenkonzept zu benennen. 
 
Grundsätzlich sind für den Verlust von dauerhaft geschützten Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten geeignete Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Ggf. sind artenschutz-
rechtliche Ausnahmegenehmigungen notwendig. 
 
Die zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 
Absatz 1 BNatSchG geplanten Maßnahmen sollten als textliche Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Eingriffsregelung: 
Durch die Planung werden insbesondere durch Neuversiegelung und Gehölzbeseitigung 
Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Die Gehölzbeseitigungen werden nach 
Maßgabe des Landeswaldgesetzes und in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde 
kompensiert. Der vorliegende Vorentwurf in der Version von Februar 2019 enthält bereits 
nachvollziehbare Angaben zur geplanten Versiegelung und zu deren anteiliger 
Kompensation. Das ausstehende Kompensationserfordernis ist im gleichen Naturraum zu 
erfüllen.  
 
 
 

3. Belange des Fachdienstes Umweltschutz und Abfallbeseitigung 
 
3.1 Weiterführende Hinweise 

 
3.1.1 Bodenschutz/Altlasten, untere Abfallwirtschaftsbehörde 

 
Der oben genannte Flächenbereich wird nicht im Altlastenkataster des Landkreises 
Oberhavel als Altlast oder Altlastenverdachtsfläche geführt. Aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht bestehen gegen das Vorhaben grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Allgemein gilt: Treten bei den Bodenarbeiten ungewöhnliche Verfärbungen oder Gerüche 
auf, ist die weitere Vorgehensweise umgehend mit der unteren Bodenschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Rechtsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
 
 
3.1.2 öffentlicher-rechtlicher Entsorgungsträger 
 
Der Landkreis Oberhavel entsorgt die in seinem Gebiet angefallenen und überlassenen 
Abfälle im Rahmen der Gesetze und nach Maßgabe der Abfallentsorgungssatzung. 
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Grundsätzlich gelten folgende Anforderungen für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung: 
 
Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass alle Grundstücke an die Abfallentsorgung an-
geschlossen werden können. Dazu sind beim Befestigen, Aus- und Neubau von Er-
schließungsstraßen Fahrbahnbreiten und Fahrkurven für die Benutzung durch 3-achsige 
Müllfahrzeuge auszulegen. Die Richtlinien für die Anlage von Straßen (RASt 06) sind zu 
beachten. 
 
Die Belastbarkeit der zu befahrenden Verkehrsflächen ist gemäß § 34 Absatz 4 Punkt 1 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sicherzustellen. 
 
Bei Sackgassen sind Wendeanlagen (Wendehammer, Wendeschleife, Wendekreis) nach 
RASt für ein 3-achsiges Müllfahrzeug zu planen bzw. zu berücksichtigen, da ein 
Rückwärtsfahrverbot für Müllfahrzeuge gemäß Unfallverhütungsvorschrift Müllbeseitigung 
(GUV-V C27 in der Fassung vom Januar 1997) besteht. 
 
Die an die Verkehrsflächen angrenzenden Randbereiche sind so auszuführen, dass die 
Voraussetzungen zur satzungsgemäßen Aufstellung der Abfallbehälter vor dem ange-
schlossenen Grundstück erfüllt werden. 
 
Durch die Festsetzungen des B-Planes ist die Zufahrt von der Basdorfer Straße als 
Sackgasse  ohne Wendeanlage ausgebildet. Die anliegenden Wohngrundstücke können 
damit nicht direkt an die Abfallentsorgung angeschlossen werden. Hier wird empfohlen, 
durch geeignete Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. 
 

 
In Vertretung 
 
 
 
Hamelow 
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